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        Beilage_________ 
 

Planungsverband Region Nürnberg 
(bisher Planungsverband Industrieregion Mittelfranken) 

 
1. Verbandsmitglieder sind die Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg, Schwabach sowie 

die Landkreise Erlangen-Höchstadt, Fürth, Nürnberger Land und Roth und alle 
dort gelegenen kreisangehörigen Gemeinden. Jedes Mitglied entsendet einen 
Verbandsrat, für dessen Bestellung Art. 31 Abs. 2 Sätze 1 und 2 KommZG ent-
sprechend gilt. 

 
2. Der Planungsausschuss besteht gemäß den Vorgaben des neuen Bayerischen 

Landesplanungsgesetzes und der Verbandssatzung künftig aus 28 Mitgliedern 
(einschließlich Verbandsvorsitzendem), von denen 6 von den Verbandsräten der 
kreisangehörigen Gemeinden, 6 von denen der Landkreise sowie 16 von denen 
der kreisfreien Städte (hiervon 9 auf Vorschlag der Stadt Nürnberg) bestellt wer-
den. Für jedes Mitglied des Planungsausschusses sind ein erster und ein weite-
rer Stellvertreter zu bestellen. 
 
Nachdem zum Verbandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter nur Verbandsrä-
te gewählt werden können, die zugleich Mitglieder des Planungsausschusses 
sind, sollte der Verbandsrat der Stadt auch Ausschussmitglied sein; die weitere 
Stellvertretung durch den ebenfalls von der Stadt gestellten Geschäftsführer hat 
sich bewährt und sollte beibehalten werden. 
 

3.  In der Stadtratsperiode 2008/2014, für die das alte Recht lediglich 19 Aus-
schussmitglieder und 6 Nürnberger Vertreter vorsah, waren zuletzt bestellt: 

  
Verbandsrat:    Stellvertreter: 

 OBM Dr. Maly    (gesetzliche Reihenfolge) 
(kraft Amtes) 
 
Planungsausschuss-    1. Stellvertreter:               2. Stellvertreter 
mitglieder:  
 
OBM Dr. Maly BM Förther RD Maurer 

StR Thorsten Brehm StR Gradl StR Fischer 

StR Raschke StRin Dr. Prölß-Kammerer StR Obermeier 

StRin Kayser StRin Soldner StRin Blumenstetter 

StR Schuh StR Höffkes StR Sebastian Brehm 

StR Dr. Helmbrecht StR Sendner StRin Hölldobler-Schäfer 

 
 

4. Für die Stadtratsperiode 2014/2020 sind für die Vertretung der Stadt kraft Amtes 
ggfs. Regelungen gem. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 KommZG zu treffen, in jedem Fall 
aber weitere 8 Planungsausschussmitglieder (also 3 mehr als bisher) mit je-
weils einem ersten und einem zweiten Stellvertreter vorzuschlagen. 


